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EINLADUNG 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
9. Juni 2026, 19.30 Uhr 

Geschäfte 

1. Jahresrechnung 2025 

2. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes 
 

 

9. Juni 2026, 19.30 Uhr 

 

 

Ab 19.00 Uhr begrüsst Sie das Akkordeonorchester. 
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Durchführungsort 
 

Bei trockenem Wetter findet die Gemeindeversammlung auf dem Areal des Schulhauses Brugg-

wiesen in Brüttisellen statt. Wenn das Wetter nicht mitspielt, wird die Gemeindeversammlung wie 

üblich im Gsellhof in Brüttisellen durchgeführt. 

 

Schulhaus Bruggwiesen, Bruggwiesenstrasse 4, 8306 Brüttisellen 

Gsellhof, Schüracherstrasse 8, 8306 Brüttisellen 

 

Der Entscheid über den Durchführungsort wird am Montag vor der Gemeindeversammlung auf der 

Homepage sowie allen Social Media Kanälen der Gemeinde publiziert. 

 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung gibt es für alle Teilnehmenden eine Wurst und etwas 

zum Anstossen. Auch nach der Gemeindeversammlung wird das Akkordeonorchester für musikali-

sche Unterhaltung sorgen. 
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Einladung 
 

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

 

Gerne laden wir Sie zur Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde ein und freuen uns, 

wenn Sie von Ihrem demokratischen Recht zur Mitgestaltung unserer Gemeinde möglichst zahlreich 

Gebrauch machen. 

 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung wird den Anwesenden ein Apéro offeriert. Dabei ste-

hen die Mitglieder des Gemeinderats und der Geschäftsleiter gerne für allgemeine Fragen oder 

Anregungen zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

GEMEINDERAT 

WANGEN-BRÜTTISELLEN 

 

Gemeindepräsidentin Geschäftsleiter 

  
Marlis Dürst Claus Wiesli 

 

 

Hinweise  
 

Aktenauflage 

 

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Anträge und Berichte des Gemeinderats. Die detaillierten 

Akten liegen ab 12. Mai 2026 im Gemeindehaus zur Einsicht auf (inkl. Anträge der Rechnungsprü-

fungskommission). 

 

Stimmrecht 

 

In Angelegenheiten der politischen Gemeinde sind alle in Wangen-Brüttisellen niedergelassenen 

Schweizerinnen und Schweizer stimmberechtigt, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Die 

Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften. 

 

Anfragerecht nach § 17 Gemeindegesetz 

 

Gemäss § 17 des Gemeindegesetzes hat jede stimmberechtigte Person das Recht, eine Anfrage an 

den Gemeinderat zu stellen, die an der Gemeindeversammlung zu beantworten ist. Die Anfrage 

muss aber eine Angelegenheit der Gemeinde und von allgemeinem Interesse sein sowie vor der Ge-

meindeversammlung schriftlich beim Gemeinderat eingereicht werden (Gemeinderat Wangen-Brüt-

tisellen, 8306 Brüttisellen). Der Gemeinderat beantwortet die Anfrage an der Gemeindeversamm-

lung. 

 

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung eingereicht werden, 

beantwortet der Gemeinderat der/dem fragestellenden Stimmberechtigten spätestens einen Tag 

vor der Gemeindeversammlung schriftlich. Der Tag, an dem die Gemeindeversammlung stattfin-

det, wird dabei nicht mitgezählt. Massgebend ist das Datum des Eingangs beim Gemeinderat. 

 

Der oder die fragestellende Stimmberechtigte hat das Recht auf eine Stellungnahme. Es findet 

keine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort statt. Die Versammlung kann aber beschlies-

sen, dass eine Diskussion stattfindet. 
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ANTRÄGE UND BERICHTE DES GEMEINDERATS 

 

1. Jahresrechnung 2025 

 
1 Antrag des Gemeinderats  

Genehmigung der Jahresrechnung 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1‘763‘785.12. 

 

2 Anträge der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Wan-

gen-Brüttisellen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 30. März 2026 geprüft. Die 

Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus: 

 

Erfolgsrechnung 

Gesamtaufwand CHF 52'508'706.81 

Gesamtertrag CHF 50'744'921.69 

Ertragsüberschuss (+) /Aufwandüberschuss (-) CHF -1'763'785.12 

 

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 

Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 9'372'566.65 

Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 2’694'321.68 

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 6'678'244.97 

 

Investitionsrechnung Finanzvermögen 

Ausgaben Finanzvermögen CHF - 

Einnahmen Finanzvermögen CHF 121'248.00 

Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF -121'248.00 

 

Bilanz 

Bilanzsumme CHF 79'513'625.95 

 

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Dadurch redu-

ziert sich der Bilanzüberschuss auf CHF 53'733'996.53. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde 

Wangen-Brüttisellen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung 

der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis 

genommen. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 

und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen entsprechend dem 

Antrag des Gemeinderats zu genehmigen. 

 

3 Das Wesentliche in Kürze 

− Anstatt einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 0,794 Mio. schliesst die Jahresrech-

nung 2025 mit einem solchen von CHF 1,764 Mio. ab. Der Abschluss ist um CHF 0,970 Mio. 

schlechter ausgefallen als erwartet. 

 

− Trotz guter Ausgabendisziplin sind einige nicht beeinflussbare Aufgabenbereiche mit Mehrauf-

wendungen belastet, was massgeblich zum negativen Abschluss beigetragen hat. Beispiels-

weise mussten zur Bewältigung des Tagesgeschäfts aufgrund des Fachkräftemangels oder ge-

sundheitlichen Absenzen zahlreiche Vakanzen in der Verwaltung und auch im Schulbetrieb vo-

rübergehend mit externen Vertretungen besetzt werden. Beim Asylwesen, der ambulanten und 

stationären Pflegefinanzierung und bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe sind ebenfalls 

Mehrausgaben angefallen. Bei den Zusatzleistungen werden die zusätzlichen Ausgaben gröss-

tenteils durch kantonale Rückerstattungen auf der Ertragsseite kompensiert. Ein moderater Mehr-

ertrag resultiert zudem bei der jährlichen Gewinnanteilsvergütung der Zürcher Kantonalbank. 
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− Während die ordentlichen Steuereinnahmen und die Grundstückgewinnsteuer im Rahmen der 

Budgetierung zu liegen kamen, sind bei der Quellensteuer und der Steuerausscheidung mode-

rate Mehrerträge zu verzeichnen. Insgesamt sind die Steuererträge rund CHF 0,443 Mio. höher 

ausgefallen. 

 

− Die Nettoinvestitionen liegen mit insgesamt CHF 6,678 Mio. etwas über dem mit CHF 6,162 Mio. 

budgetierten Betrag. Während beim Strassenwesen und der Abwasserbeseitigung das einge-

plante Ausgabenvolumen nicht vollumfänglich erreicht wurde, sind bei den Gemeindeliegen-

schaften die Ausgaben etwas höher ausgefallen. Beim neu in Betrieb genommenen Asyl- und 

Werkgebäude sind die Kosten aufgrund der Bauteuerung höher ausgefallen. 

 

− Der Aufwandüberschuss von CHF 1‘763‘785.12 wird dem Bilanzüberschuss belastet. Dieser weist 

per 31. Dezember 2025 einen Betrag von CHF 53‘733‘996.53 aus. 

 

5 Finanzielle Berichterstattung 

Die Jahresrechnung 2025 schliesst im Vergleich zum Budget mit einem schlechteren Ergebnis ab. 

Anstelle der budgetierten CHF 794‘400 resultiert ein dem Bilanzüberschuss zu belastender Aufwand-

überschuss von CHF 1‘763‘785.12. Dieser wiederum weist per 31. Dezember 2025 einen Betrag von 

CHF 53‘733‘996.53 aus. 

3.1 Ertragsentwicklung Erfolgsrechnung 

 

Der budgetierte Brutto-Ertrag von CHF 49‘325‘000 wurde um rund CHF 1,420 Mio. resp. 2,88 % über-

schritten. 

 

Im Vergleich zu den Vorjahren sind im Abschluss 2025 keinerlei positive Sondereffekte zu verzeich-

nen. Auch die Steuererträge sind grossmehrheitlich im budgetierten Rahmen ausgefallen. Bei den 

Grundstückgewinnsteuereinnahmen von CHF 4,273 Mio. (Budget CHF 4,5 Mio.) ist der Minderertrag 

moderat. Die Quellensteuereingänge sind hingegen mit CHF 1,449 Mio. um CHF 0,475 Mio. höher zu 

liegen gekommen und die Steuerausscheidung schliesst insgesamt aufgrund von höheren aktiven 

und etwas tieferen passiven Steuerausscheidungen (primär höhere Zuflüsse und tiefere Abflüsse bei 

Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen) mit einem Mehrertrag von CHF 0,335 Mio. ab. Das 

Steuerertragsverhältnis zwischen juristischen und natürlichen Personen hat sich leicht zugunsten der 

juristischen Personen entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein marginal höherer Anteil von 

18,05 % (2024: 17,05 %) zur verzeichnen. Damit bleibt die Abhängigkeit von den eher volatileren 

Steuererträgen der juristischen Personen überschaubar. 

 

Da die Zürcher Kantonalbank (ZKB) laufend mit sehr guten Geschäftsergebnissen überzeugt, bleibt 

auch die Gewinnanteilsvergütung zugunsten der Gemeinden auf hohem Niveau konstant. Gegen-

über dem Budget 2026 resultiert ein Mehrertrag von CHF 70‘000. 

3.2 Aufwandentwicklung Erfolgsrechnung 

 

Der budgetierte Brutto-Aufwand von CHF 50‘119‘400 wurde um rund CHF 2,389 Mio. resp. 4,77 % 

überschritten. 

 

Der Mehraufwand ist vor allem beim Personal verschiedener Verwaltungsabteilungen, jedoch vor 

allem auch bei der Schule, angefallen. Bei der Sekundarschule waren zusätzliche DaZ-Kosten 

(Deutsch als Zweitsprache) sowie mehr Vikariate und Klassenassistenzen ausschlaggebend. Davon 

waren einige Vertretungen insbesondere auch auf krankheitsbedingte Ausfälle zurückzuführen. 

 

Längerfristige Vakanzen in mehreren Verwaltungsabteilungen mussten erneut mit qualifiziertem ex-

ternem Fachpersonal besetzt werden. Betroffen davon waren zunächst vor allem der Gesellschafts-

bereich und die Abteilung Bau und Sicherheit. Im Verlauf des Jahres kam es auch in der Abteilung 

Schule zu vermehrten Springereinsätzen. Zudem mussten erstmals über längeren Zeitraum auch 

Schulleitungsvertretungen beschäftigt werden. Der Fachkräftemangel ist auch im öffentlichen Sek-

tor spürbar. Inzwischen konnten die offenen Stellen grösstenteils wieder erfolgreich besetzt werden. 

 

Die ambulante Pflegefinanzierung steigt derzeit vor allem durch private Spitexorganisationen an, 

die einerseits spezialisierte Betreuung und andererseits auch Angehörigenpflege anbieten. Dies fin-

det regen Anklang. Viele private Spitexorganisationen konnten mit der Anstellung von pflegenden 
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Angehörigen ihre Kapazitäten stark ausbauen. Durch die zunehmende «Ambulantisierung» steigen 

bei konstanten Belegungszahlen auch die stationären Pflegefinanzierungskosten, da die Pflege län-

ger zu Hause gewährleistet und der stationäre Eintritt dann häufig mit Dienstleistungen in höheren 

Pflegestufen einhergehen.  

 

Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ist eine Tendenz zu leicht steigendem Aufwand zu erken-

nen, die auf einzelne komplexe und entsprechend kostspielige Fälle zurückzuführen ist. Durch das 

inzwischen in Betrieb genommene „Wohnhaus Halden“ und den damit neugeschaffenen Wohn-

raum konnte erstmals die komplette Unterbringung gemäss zugeteilter Aufnahmequote gewährleis-

tet werden. Die hohen Flüchtlingszahlen führen insbesondere beim kantonalen Integrationspro-

gramm (IAZH) zu grossem Mehraufwand, der allerdings im Verlauf des Jahres 2026 an die Ge-

meinde zurückfliessen wird. Die kantonalen Beiträge im Zusammenhang mit dem Kinder- und Ju-

gendheimgesetz (KJG) sind erneut angestiegen und haben den Gemeindefinanzhaushalt zusätz-

lich belastet. 

3.3 Investitionsrechnung 

 

Die steuerfinanzierten Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens liegen mit rund CHF 6,716 Mio. 

etwas über der angestrebten Grössenordnung (Budget CHF 5,832 Mio.). Tiefere Ausgaben beim 

Strassenwesen (verzögerter Baufortschritt bei der Umgestaltung Zürichstrasse) wurden durch höhere 

Ausgabenvolumen bei den Schulliegenschaften aufgehoben (Schlussrechnung Hort-Pavillon). Im 

Herbst konnte das neue Asyl- und Werkgebäude eingeweiht und bezogen werden. Einerseits 

konnte der über die vergangenen beiden Jahre hinweg entstandene finanzielle Rückstand auf den 

Zahlungsplan aufgeholt werden. Andererseits dürfte bis zum Abschluss mit teuerungsbedingten 

Mehrkosten zu rechnen sein. Beide Liegenschaftenprojekte bewegen sich im vom Souverän kredit-

rechtlich legitimierten Rahmen. 

 

Im gebührenfinanzierten Abwasserbereich wurden CHF 0,700 Mio. für den jahresübergreifenden Ka-

nalisationsersatz an der Zürichstrasse investiert. Für die bereits fertiggestellte Kanalisation rund ums 

„Brüttiseller Tor“ wurde eine Investitionsbeitragsbeteiligung von CHF 0,833 Mio. vereinnahmt. Die Ka-

nalisationsanschlussgebühren sind mit CHF 0,383 Mio. um CHF 0,217 Mio. tiefer ausgefallen als bud-

getiert. Beim Abfallwesen sind keine Investitionen erfolgt. 

 

3.4 Fazit 

 

Obwohl in diversen Sachbereichen der Erfolgsrechnung höheren laufenden Aufwendungen zu ver-

zeichnen sind, kann den Behörden und der Verwaltung eine einwandfreie Ausgabendisziplin attes-

tiert werden. Die zusätzlichen Ausgaben sind nicht beeinflussbar, aufgrund ihrer Charakteristik ge-

bunden oder auf gesetzlich vorgeschriebene Ursachen zurückzuführen. 

 

In den nachfolgenden Ausführungen der Firma Swissplan.ch (Finanzplanungsmandat) werden De-

tailinformationen und ein finanzieller Rückblick der Finanzplanperiode 2021–2025 aufgezeigt. 
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6 Abweichungsbegründungen zur Erfolgsrechnung nach Funktionen der politischen Gemeinde 

(alle Funktionen +/- CHF 100‘000 Abweichung zu Budget sowie ausgesuchte Bereiche mit ho-

hem Informationsgehalt) 

Begründung der wesentlichsten Abweichungen zur Rechnung 2025 gegenüber dem Budget 2025 

(alle Funktionen mit +/- CHF 100‘000 Abweichung sowie ausgesuchte Bereiche mit hohem Informa-

tionsgehalt): 

 
220 Allgemeine Dienste, CHF 330‘000 Mehraufwand 

Durch die Vakanzen in der Abteilung Bau und Sicherheit mussten bis im Herbst 2025 und aufgrund 

der Unterbesetzung in der Abteilung Gesellschaft während der ersten Jahreshälfte zur Sicherstellung 

des Tagesgeschäfts verschiedene Springermandate abgeschlossen werden. Inzwischen konnten 

sämtliche Stellen wieder ordentlich besetzt werden. 

 
29005 Asyl- und Werkgebäude, CHF 210‘000 Minderertrag 

Der Bezug der Asylwohnungen verzögerte sich bis Oktober bzw. November 2025, wodurch ein bis 

zwei der fünf budgetierten Monatsmieten ausblieben. Zudem fallen bei Familienwohnungen gerin-

gere Mietrückvergütungen an als bei Wohnungen mit Einzelpersonen. Bei der Budgetierung wurde 

von einer Doppelbelegung ausschliesslich durch Einzelpersonen ausgegangen. Die Einnahmen stel-

len eine nicht monetäre interne Verrechnung dar, weshalb auch der Mietaufwand im Asylbereich 

entsprechend tiefer ausfällt. Aufgrund des vor dem Zahlungsplan liegenden Baufortschritts sind im 

Jahr 2025 auch noch zusätzliche Abschreibungen angefallen. 

 
2122 Primarstufe Wangen, CHF 160‘000 Minderaufwand 

Der Personalaufwand in der Schuleinheit Wangen fiel tiefer aus als budgetiert. Im Kalenderjahr 2025 

gab es bedeutend weniger Krankheitsausfälle und folglich weniger Vikariate. Zudem wurden weni-

ger Klassenassistenzen beschäftigt.  

 
2130 Sekundarstufe, CHF 190‘000  Mehraufwand 

Die Personalkosten stiegen in den Bereichen DaZ (Deutsch als Zweitsprache), Aufnahmeklassen, 

Klassenassistenzen sowie für Vikariate (Vertretungen bei Krankheit einer Lehrperson). Diese Kosten 

sind durch die Schule nur sehr bedingt aktiv beeinflussbar.   

 
2191 Schulverwaltung, CHF 150‘000 Mehraufwand 

Die Stelle der Leitung Sekretariat und Dienste war über längere Zeit durch Springerlösungen besetzt. 

Dies verursachte höhere externe Personalkosten. 

 
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime, CHF 100‘000 Mehraufwand 

Die Gemeinde trägt die Kosten von Gesetzes wegen. In der Gesamtsumme sind es nicht beeinfluss-

bare Kosten. Die Kosten sind abhängig von den Fallzahlen, der Pflegestufe der Fälle und den Tarifen 

der Heime. Besonders ins Gewicht fallen Fälle mit hohen Pflegestufen. Da Fälle mit ambulanter Be-

treuung zu Hause durch Spitex deutlich günstiger sind und es dem Wunsch vieler älterer Menschen 

entspricht, möglichst lange in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus wohnen zu bleiben, wird 

sich die Entwicklung fortsetzen, dass vermehrt Personen in den Pflegeheimen mit hoher Pflegestufe 

untergebracht sind. Somit werden die Kosten der Pflegefinanzierung in den Heimen voraussichtlich 

weiter steigen. 

 
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex), CHF 210‘000 Mehraufwand 

Die «Ambulantisierung» der Pflege ist erwünscht und senkt gesamthaft die Kosten der Pflegefinan-

zierung, respektive bremst das Kostenwachstum insgesamt ab. Eine derart hohe Zunahme im Jahr 

2025 ist bemerkenswert und steht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit der Fi-

nanzierung von pflegenden Angehörigen. Die privaten Spitexorganisationen haben mit der Anstel-

lung von pflegenden Angehörigen ihre Kapazitäten stark ausgebaut. Die Zunahme der ambulan-

ten Krankenpflege wurde im Jahr 2025 fast ausschliesslich durch private Spitexorganisationen abge-

deckt. 2025 konnte für Leistungen in der Grundpflege, welche durch Fachpersonen oder pfle-

gende Angehörige erbracht wurden, der gleich hohe Tarif abgerechnet werden. 2026 wird es eine 

Korrektur geben. Leistungen von pflegenden Angehörigen müssen zu einem tieferen Tarif abge-

rechnet werden. 
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5440 Jugendschutz, CHF 120‘000 Mehraufwand 

Die Beiträge an den Kanton schlagen mit zusätzlichen CHF 107’000 zu Buche. Grund dafür ist eine 

Nachzahlung zur Schlussabrechnung 2024 von zusätzlich CHF 81'000 für die ergänzenden Hilfen zur 

Erziehung (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG). Die Akontobeiträge für 2025 sind zudem effektiv 

mit CHF 860'000 und somit um rund CHF 20'000 höher ausgefallen als budgetiert.  

 
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CHF 280‘000 Mehraufwand 

Die Fallzahlen sind zu Beginn der Auslagerung der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe an den Zweck-

verband Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU) gesunken, im 2024 wieder angestiegen und seit 2025 

auf einem höheren Niveau stabil. Abgelöste Fälle und neue Fälle halten sich die Waage. Im Ver-

hältnis zu den gesamten Fallzahlen haben die Fälle von Ausländern mit vollem Kostenersatz stark 

abgenommen, weil sie dank gelungener Integration gemäss SDBU von der Sozialhilfe abgelöst wer-

den konnten. 

 
5730 Asylwesen, CHF 340‘000 Mehraufwand 

Es wurde sehr viel in die Integration investiert, was sich künftig in tieferen Sozialhilfekosten auswirken 

soll. Kurse und vollschulische Bildungsangebote zur Integration wurden offenbar nicht budgetiert, 

weil diese Kosten für die Integrationsagenda des Kantons Zürich (IAZH) im Folgejahr jeweils rücker-

stattet werden. Für 2025 übernimmt der Kanton Zürich zusätzlich alle Kosten für vollschulische Bil-

dungsangebote. Die Rückerstattung für 2025 wird im Jahr 2026 erfolgen. 

 
6150 Gemeindestrassen, CHF 140‘000 Minderaufwand 

Der Hauptabweichungsanteil ist auf personelle Vakanzen zurückzuführen. Die fehlenden Mitarbei-

tenden haben sich dementsprechend in tieferem Besoldungs- und Sozialversicherungsaufwand 

ausgewirkt. 

 
9100 Allgemeine Gemeindesteuern, CHF 670‘000 Mehrertrag 

Während sich der Mehrertrag bei den Steuern aus früheren Jahren mit dem Minderertrag aus dem 

laufenden Rechnungsjahr einigermassen die Waage hält, sind die Quellensteuererträge um be-

trächtliche CHF 470'000 höher als budgetiert ausgefallen. Auch die Steuerausscheidungen haben 

sich etwas positiver entwickelt (mehr aktive Steuerausscheidungen). 

 
9101 Sondersteuern, CHF 230‘000 Minderertrag 

Aufgrund der Komplexität einzelner vorliegender Fälle zum Jahresende konnten nicht ganz alle 

pendenten Fälle abgearbeitet werden, was sich in einem moderaten Minderertrag bei der Grund-

stückgewinnsteuer zeigt. 

 

7 Kennzahlenvergleich 

Kennzahlenvergleich über die Periode der letzten fünf Jahre: 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Selbstfinanzierungsanteil 6 % 23 % 19 % -1 % 1 % 

Selbstfinanzierungsgrad 57 % 194 % 118 % -4 % 9 % 

Zinsbelastungsanteil -0,1 % -0,2 % -0,4 % -0,3 % -0,2 % 

 

Der Selbstfinanzierungsanteil drückt aus, wie viel Prozent des Ertrags für Investitionen oder zur Schul-

dentilgung zur Verfügung standen. Erstrebenswert ist ein Anteil von mehr als 25 %. 

 

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, wie weit die Nettoinvestitionen mit eigenen Mitteln finanziert wer-

den konnten. Dieser Wert ist über mehrere Jahre zu beurteilen. Im langjährigen Durchschnitt sollte 

eine mindestens hundertprozentige Eigenfinanzierung resultieren. 

 

Der Zinsbelastungsanteil drückt die Höhe der Fremdkapitalzinsen in Prozenten des Ertrags aus. Erstre-

benswert ist ein Anteil von unter 2 %. 

 

8 Entwicklung Nettovermögen 

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Nettovermögens über die vergange-

nen fünf Jahre. «Nettovermögen» ist die Bezeichnung für eine der wichtigsten Vergleichsgrössen un-

ter Gemeinden und definiert sich durch die Differenz von Eigenkapital abzüglich nicht veräusserba-

rer Anlagen (Verwaltungsvermögen). 
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Aufgrund der um einiges höher als budgetiert ausgefallenen Aufwandseite der Erfolgsrechnung 

und der anhaltend hohen Investitionsausgaben ist keine Tendenz zur Trendwende in Sicht. Das Net-

tovermögen sinkt um weitere CHF 6,109 Mio. auf CHF 10,351 Mio. ab. Durch die weiterhin hohen In-

vestitionsvolumen dürfte sich das Nettovermögen trotz der leicht verbesserten Ertragsprognosen im 

aktuellen Rechnungsjahr 2026 erneut reduzieren. Pro Einwohner beträgt es gegenwärtig CHF 1‘254 

und liegt noch knapp über dem vom Gemeinderat definierten Zielwert von CHF 1‘000. 

 

Bei der Steuerkraft ist die erhoffte Normalisierung eingetreten. Nach einem zwischenzeitlichen Tief 

im Jahr 2024 (CHF 3‘482 pro Einwohner) ist eine Erholung auf CHF 3‘707 zu verzeichnen. Der kanto-

nale Ressourcenzuschussbeitrag dürfte hinsichtlich des Rechnungsjahrs 2027 auf etwas tieferem Ni-

veau zu erwarten sein (2026, CHF 5,040 Mio.). 

 

Nach einem nicht den Erwartungen entsprechenden dürftigen Abschluss 2024 vermag das aktuelle 

von vielseitigen Mehrausgaben geprägte Jahresergebnis 2025 wiederum nicht zu überzeugen. Lei-

der ist es erneut nicht gelungen, die finanzpolitische Vorgabe zur Selbstfinanzierung von CHF 3,5 

Mio. bis CHF 4 Mio. zu erreichen und die für den Finanzhaushalt benötigten Mittel, die zur Finanzie-

rung von vergleichsweise durchschnittlichen Investitionsvolumen erforderlich sind, zu gewährleisten. 

Um die bevorstehenden überdurchschnittlichen Investitionsvolumen der Finanzplanung so gut wie 

möglich mit eigenen Mitteln finanzieren zu können, wären kurz- und mittelfristig wieder regelmässige 

Ertragsüberschüsse unerlässlich. 

 

9 Schlusswort des Gemeinderats 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2025 zu genehmi-

gen. 
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4 Auswertungen und Diagramme 

Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget

2021 2022 2023 2024 2025 2025

Aufwand 44’123 46’414 48’029 50’525 52’509 50’119

Ertrag 45’253 57’502 56’779 48’268 50’745 49’325

Gewinn / Verlust (-) 1’130 11’088 8’750 -2’257 -1’764 -794

Selbstfinanzierung 2’701 12’971 10’769 -277 587 1’820

SFG Selbstfinanzierungsgrad

Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen

aus den selbst erwirtschafteten Mitteln.

unter 70 % kritisch, grosse Verschuldung

70  -  100 % verantwortbar

über 100 % langfristig anzustreben

SFA Selbstfinanzierungsanteil

Zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für Investitionen

oder zur Schuldentilgung verwendet werden kann.

unter 0 % nicht vorhanden

0 -    10 % schwach

10 -    25 % mässig

über 25 % gut, anzustreben

Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget

2021 2022 2023 2024 2025 2025

Selbstfinanzierungsgrad 57 194 118 -4 9 29

Selbstfinanzierungsanteil 6 23 19 -1 1 4

Abschluss                                            in CHF Tausend

Finanzkennzahlen                                                 in %
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ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 6’016’502.46 1’737’968.15 5’712’500.00 1’924’400.00 5’574’025.24 1’505’058.30

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2’354’480.54 394’841.32 2’408’300.00 339’300.00 2’306’910.62 386’568.40

2 Bildung 21’624’225.93 1’534’910.27 21’366’000.00 1’568’400.00 20’951’603.52 1’736’078.43

3 Kultur, Sport und Freizeit 1’434’866.63 80’808.87 1’535’400.00 87’200.00 1’510’937.75 82’155.15

4 Gesundheit 2’799’806.07 15’600.00 2’562’900.00 2’000.00 2’657’756.67 80’877.15

5 Soziale Sicherheit 11’812’685.50 5’397’987.00 9’786’400.00 4’209’600.00 11’064’577.18 6’590’468.28

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2’448’594.48 733’143.63 2’659’500.00 711’600.00 2’418’267.82 637’168.35

7 Umweltschutz und Raumordnung 3’113’117.51 2’173’789.45 3’224’300.00 2’260’600.00 3’002’212.25 2’220’534.06

8 Volkswirtschaft 249’011.72 955’703.06 156’300.00 888’800.00 154’672.13 956’285.21

9 Finanzen und Steuern 655’415.97 37’720’169.94 707’800.00 37’333’100.00 884’339.31 34’072’930.77

Total Aufwand / Ertrag 52’508’706.81 50’744’921.69 50’119’400.00 49’325’000.00 50’525’302.49 48’268’124.10

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1’763’785.12 794’400.00 2’257’178.39

Total 52’508’706.81 52’508’706.81 50’119’400.00 50’119’400.00 50’525’302.49 50’525’302.49

Hauptaufgabenbereiche

11%

5%

50%

3%

7%

16%

4%
2% 2%
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ERFOLGSRECHNUNG – EINZELKONTEN NACH FUNKTIONEN 
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ERFOLGSRECHNUNG - SACHGRUPPEN

Rechnung Budget Rechnung

2025 2025 2024

30 Personalaufwand 11’015’981.37 11’396’000.00 10’292’236.31

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8’474’737.19 7’478’300.00 7’882’523.87

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2’673’298.12 2’758’300.00 2’179’314.11

34 Finanzaufwand 226’216.64 171’000.00 161’791.79

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 7’746.45 33’400.00 9’379.65

36 Transferaufwand 28’910’097.78 27’092’300.00 28’618’238.27

37 Durchlaufende Beiträge 31’671.00 500.00 32’430.00

Total Aufwand 51’339’748.55 48’929’800.00 49’175’914.00

Rechnung Budget Rechnung

2025 2025 2024

40 Fiskalertrag 35’396’536.98 35’011’800.00 32’564’057.23

41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00

42 Entgelte 4’515’055.93 4’408’700.00 4’196’358.89

43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00

44 Finanzertrag 1’091’600.91 1’213’900.00 1’065’676.46

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 206’761.77 248’500.00 325’755.80

46 Transferertrag 8’334’336.84 7’252’000.00 8’734’457.23

47 Durchlaufende Beiträge 31’671.00 500.00 32’430.00

Total Ertrag 49’575’963.43 48’135’400.00 46’918’735.61

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) -1’763’785.12 -794’400.00 -2’257’178.39

Aufwand

Ertrag

22%

17%

5%

56%

Aufwand

71%

9%

2%

1%

17%
Ertrag
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INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 4’012’729.27 2’270’000.00 4’737’545.80

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 85’905.20 142’000.00 96’253.75

2 Bildung 1’402’709.85 67’282.00 1’178’000.00 1’153’266.95

3 Kultur, Sport und Freizeit 1’316’575.45 1’204’000.00 597’000.00 2’123’350.05 123’213.10

4 Gesundheit 167’835.95 65’000.00 67’835.95

5 Soziale Sicherheit

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1’289’371.45 40’000.00 1’580’000.00 279’346.10 117’855.19

7 Umweltschutz und Raumordnung 1’210’218.23 1’215’203.73 990’000.00 600’000.00 949’355.64 1’653’625.19

8 Volkswirtschaft 55’057.20 70’000.00 20’048.35

Total Ausgaben / Einnahmen 9’372’566.65 2’694’321.68 6’827’000.00 665’000.00 9’359’166.64 1’962’529.43

Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 6’678’244.97 6’162’000.00 7’396’637.21

Total 9’372’566.65 9’372’566.65 6’827’000.00 6’827’000.00 9’359’166.64 9’359’166.64

Hauptaufgabenbereiche

57%

1%

19%

2%

2%

18%

1%
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 BILANZ

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 3’234’060.53 715’397.67

101 Forderungen 12’488’893.76 12’972’085.13

102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 126’272.90 44’195.85

106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00

Umlaufvermögen 15’849’227.19 13’731’678.65

107 Finanzanlagen 108’800.00 125’900.00

108 Sachanlagen FV 17’533’689.70 17’412’441.70

Anlagevermögen Finanzvermögen 17’642’489.70 17’538’341.70

Total Finanzvermögen 33’491’716.89 31’270’020.35

140 Sachanlagen VV 34’796’974.68 38’963’117.04

142 Immaterielle Anlagen 151’848.39 210’583.63

144 Darlehen 7’623’159.50 7’555’323.55

145 Beteiligungen, Grundkapitalien 1’176’151.15 1’178’151.15

146 Investitionsbeiträge 353’110.18 336’430.23

Anlagevermögen Verwaltungsvermögen 44’101’243.90 48’243’605.60

Total Verwaltungsvermögen 44’101’243.90 48’243’605.60

Total Aktiven 77’592’960.79 79’513’625.95

200 Laufende Verbindlichkeiten 17’462’764.32 21’334’629.92

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00

204 Passive Rechnungsabgrenzungen 0.00 0.00

205 Kurzfristige Rückstellungen 2’561’996.65 2’573’596.65

Kurzfristiges Fremdkapital 20’024’760.97 23’908’226.57

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00

208 Langfristige Rückstellungen 0.00 0.00

209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 406’878.55 393’300.00

Langfristiges Fremdkapital 406’878.55 393’300.00

Total Fremdkapital 20’431’639.52 24’301’526.57

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 1’663’539.62 1’478’102.85

291 Fonds im Eigenkapital 0.00 0.00

292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00

293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00

Zweckgebundenes Eigenkapital 1’663’539.62 1’478’102.85

294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00

295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00

296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 55’497’781.65 53’733’996.53

Zweckfreies Eigenkapital 55’497’781.65 53’733’996.53

Total Eigenkapital 57’161’321.27 55’212’099.38

Total Passiven 77’592’960.79 79’513’625.95

Aktiven 31.12.2024 31.12.2025

Passiven 31.12.2024 31.12.2025
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Tätigkeitsbericht zum Schwerpunktprogramm 2024/2027 
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